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21.   Schladnitzbach ab Hainbichlerbach
      Fläche:   26,41 km²
      IF:           1,2
      BE:         82 m³/s
      GF:         8000 m³

21.   Schladnitzbach (vom Einlauf in den Geschiebefang aufwärts)
      Fläche:   27,93 km²
      IF:           1,2
      BE:         83 m³/s
      GF:         8000 m³
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Hinweis

Die Festlegung der Gefahrenzonen erfolgte nach den
getroffenen Geländeverhältnissen in der Natur und unter

Verwendung des digitalen Orthofotos. Damit können sich in
manchen Bereichen Differenzen zum reinen Katasterstand

ergeben. Massgeblich sind daher letztendlich die nach
naturräumlichen Verhältnissen laut Orthofoto

ausgeschiedenen Zonen in den Gefahrenzonenkarten
dieses GZP.
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